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Umsetzung der Vergleichsvereinbarungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen in Bezug auf die Insolvenz-

verfahren der P&R-Gruppe mitteilen. 

 

In den Insolvenzverfahren über das Vermögen der deutschen P&R Container-

gesellschaften haben am AG München die ersten Prüfungstermine für die 

angemeldeten Forderungen stattgefunden. Dabei konnten über alle Verfahren 

hinweg rund 80.000 Forderungen der Anleger geprüft und festgestellt werden. Es 

liegen aber noch weitere Vergleichsvereinbarungen vor, die noch erfasst und 

geprüft werden müssen. Darüber hinaus werden nach Auskunft des Insolvenz-

verwalters bis Ende des Jahres voraussichtlich nochmal insgesamt 1.500 

Vereinbarungen an die Anleger verschickt, die bislang – etwa in Erbfällen – noch 

nicht versandt werden konnten.  

 

In den nun durchgeführten Prüfungsterminen wurden die Forderungen derjenigen 

Gläubiger geprüft, die rechtzeitig eine ordnungsgemäß unterzeichnete Vergleichs-

vereinbarung eingereicht hatten. Diese können das Prüfungsergebnis für ihre eigene 

Forderung voraussichtlich ab Mitte Dezember mit der ihnen mitgeteilten PIN im 

Gläubiger-Informations-System (GIS) auf der Homepage der Kanzlei JAFFÉ 

Rechtsanwälte Insolvenzverwalter (www.jaffe-rae.de/GIS) abfragen.  

 

Nur falls eine Forderung ganz oder teilweise bestritten wird, würde der jeweilige 

Gläubiger entsprechend per Anschreiben vom Insolvenzgericht informiert. 

Ansonsten erfolgt keine Rückmeldung durch das Insolvenzgericht. Für die noch 

offenen Fälle und die bislang noch nicht eingereichten oder verarbeiteten 

Vergleichsvereinbarungen wurden die Prüfungstermine vom Amtsgericht München 

auf den 18. Juni 2020 vertagt. 

 

Die Feststellung der angemeldeten Forderung ist eine entscheidende Voraussetzung 

für eine Teilnahme an Abschlagsverteilungen. Die ersten Abschlagsverteilungen 

sind weiterhin für das kommende Jahr avisiert.  

 

Ziel der Insolvenzverwalter ist es wie berichtet, bei einer planmäßigen Verwertung 

der vorhandenen Container in den kommenden Jahren Verwertungserlöse von 

insgesamt über einer Milliarde Euro erwirtschaften und dann auch in mehreren 

Abschlagsverteilungen an die Gläubiger verteilen zu können. Zwar könne nach 

Auskunft der Insolvenzverwalter angesichts der ungewissen weltwirtschaftlichen 

Entwicklung niemand die genaue Höhe der Erlöse garantieren, allein bis Ende 2019 

werde man jedoch bereits mehr als 250 Millionen Euro realisiert haben. 

http://www.jaffe-rae.de/GIS
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Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für Fragen aufgrund der hohen Anzahl 

an Betroffenen ausschließlich unseren Mitgliedern unter info@sdk.org oder  

089 / 2020846-0 zur Verfügung stehen können.  

 

 

München, den 28.11.2019  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die Nutzung der Informationen erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. 

Insbesondere handelt es sich bei den Inhalten nicht um Anlageberatung, Kauf- bzw. 

Verkaufsempfehlungen, Zusicherungen hinsichtlich der weiteren Wertentwicklung 

oder Rechtsberatungen. Die Information hat keinen Bezug zu den spezifischen 

Anlagezielen, zur finanziellen Situation, zu rechtlichen Fragestellungen oder zu 

sonstigen bestimmten Umständen des Empfängers. Geschäfte mit Finanzinstru-

menten sind generell mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des 

eingesetzten Vermögens und in bestimmten Fällen auch zu einem Verlust über das 

eingesetzte Vermögen führen können. Der Empfänger sollte daher in jedem Fall vor 

Entscheidung über eine Geldanlage eine anleger- und anlagegerechte Beratung bei 

einem hierauf spezialisierten Anbieter in Anspruch nehmen.  
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